
Auszug aus den Durchführungsbestimmungen für Pokalturniere 
 
 
Gespielt wird in der Neuen Staufer – Sporthalle 3. Parkplätze sind zu erreichen über die 
Mayennerstraße, weiter in die Blumenstraße und Heinrich-Küderli-Straße  
 
 
Spieler: C-, D-, E- und F- Junioren  4 Feldspieler + 1 Torspieler 
 Es können bis zu 10 Spieler auf der Spielerkarte eingetragen werden. 
 
Spielball: C- und D- Junioren spielen mit einem Futsal Ball 
 E- und F- Junioren spielen mit einem Futsal light Ball. 
 
Teilnahmeberechtigte Spieler 
Teilnahmeberechtigt sind nur Spieler, die für den Verein, in dessen Mannschaft sie 
eingesetzt werden, eine ordnungsgemäße Spielerlaubnis besitzen. Bei C - E Jugend besteht 
Passzwang, bei der F– Jugend muss für jeden Spieler ein Altersnachweis ( Kinderausweis, 
Abstammungsurkunde, Spielerpass o.ä. ) bei verlangen vorgelegt werden. 
 
Punkt- und Torgleichheit: 
Bei Punktgleichheit nach Abschluss der Gruppenspiele entscheidet das Torverhältnis. Bei 
gleicher Tordifferenz entscheiden die mehr erzielten Tore. Ist auch die Zahl der Tore gleich, 
so findet ein Strafstoßschießen statt. 
Tritt eine Mannschaft nicht an, werden die Spiele mit 0:1 gegen die Mannschaft gewertet. 
 
Spielkleidung: 
Nachdem die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft „Heimrecht“ besitzt, ist diese bei 
gleicher Spielkleidung wie der Gegner verpflichtet, ein Ausweichtrikot anzuziehen.  
 
Platzverweis: 
Bei totalem Platzverweis (rote Karte) wird der Spieler für das gesamte Turnier gesperrt. 
Außerdem wird der zuständigen Bezirksspruchbehörde ein Spielbericht zugeleitet. 
 
Spielzeit: 
Die Spielzeit beträgt 10min und wird durch die Turnierleitung festgestellt.  
 
Haftungsausschluss: 
Nach dem Umkleiden sind die Kabinen zu räumen. Zwischen dem FSV Waiblingen und den 
Turnierteilnehmern wird kein Verwahrungsvertrag geschlossen. Der FSV Waiblingen haftet 
nicht für Verlust von bzw. Schäden an Sachen der Turnierteilnehmer mitsamt seinen 
Trainern, Spielern und Betreuern. 
 
Startgeld: 
Das Startgeld beträgt 25€ / Mannschaft. Es ist vor dem ersten Spiel bei der Turnierleitung zu 
entrichten. Eine Mannschaft die die nicht zum Turnier antritt, hat dem Veranstalter die 
entstandenen Kosten zu ersetzen und wird bei unentschuldigtem Fehlen beim Verband 
gemeldet. 
Die ausgefüllte Spielerkarte ( liegt bei der Turnierleitung aus ) sollte 30 Min. vor dem ersten 
Spiel bei der Turnierleitung abgegeben werden. Zur Passkontrolle werden die Mannschaften 
aufgerufen 
 
 
WFV Bestimmungen: 
Ergänzend gelten die Durchführungsbestimmungen für Pokalturniere 
 


